
Halbjahresbericht zum 30.06.2025
der Saphir Tec Aktiengesellschaft

Strategiewechsel verursacht Umsatzhalbierung 

Der Strategiewechsel höhere Verkaufspreise für Bürobedarf am Markt durchzusetzen bescherte der 
Saphir Tec einen massiven Umsatzeinbruch von fast 50% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

Der Umsatzeinbruch erhöhte auch den Verlust. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt mit -39.980,28 
EUR gegenüber -15.682,28 EUR im Vorjahreszeitraum deutlich im Minus.

Die Verschuldung der Saphir Tec AG belief sich zum 30.06.2024 bei nur noch 64,4 TEUR nach 69,9 
TEUR zum 31.12.2024. Das KFW Darlehn zu Corona-Zeiten wurde zum 30.06. vollständig getilgt. Bis 
Ende 2025 geht die Gesellschaft von einer weiteren Absenkung der Verbindlichkeiten aus.

Aus heutiger Sicht geht der Vorstand der Gesellschaft davon aus, dass die Saphir Tec AG in 2025 
(nach Wiederherstellung des Zustandes vor dem Strategiewechsel) einen Umsatz von  160 bis 180 
TEUR erreichen kann. Auch im Ergebnis sollte das zweite Halbjahr mit einem positiven Ertrag beendet 
werden. Falls dieses nicht gelingt, könnte die Meldung nach § 92 Abs. 1 AktG (Verlust des halben 
Grundkapitals) nötig werden.   

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den heutigen Erwartungen des Saphir Managements beruhen. Sie bergen daher eine Reihe von Risiken und  
Ungewissheiten, weil sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und von in der Zukunft eintretenden Umständen abhängen.

Saphir wird diese zukunftsgerichteten Aussagen weder aktualisieren, noch sie bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung korrigieren, es sei denn, es besteht hierzu  
eine gesetzliche Verpflichtung.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten oder in  
einem anderen Land dar. Die Aktien der Saphir AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in  
der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei  
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Gewinn- und Verlustrechnung (vorläufig) 01.01.-30.06.2025 01.01.-30.06.2024 Veränderung %

Umsatz  € 65.414,60 121.904,15 - 46,3

Betrieblicher Rohertrag  € - 4.741,04 30.979,21

Gesamtkosten  € 27.387,31 42.415,38 - 35,4

Betriebsergebnis (EBIT) € - 32.128,35 - 11.436,17 - 180,9

Ergebnis vor Steuern (EBT)  € - 39.980,28 - 15.682,28 - 154,9

Ergebnis je Aktie € - 1,34  - 0,53

Bilanzdaten (vorläufig) 30.06.2025 31.12.2024 Veränderung EUR

Anlagevermögen € 121.521,81 121.521,81

Forderungen  € 125.486,75 169.411,26 - 43.924,51

Verbindlichkeiten  € 64.378,17 69.924,57 - 5.546,40

Eigenkapital  € 182.630,39 222.610,67 - 39.980,28

Eigenkapital je Aktie € 6,12 7,46 - 1,34

Bilanzsumme  € 247.008,56 292.535,24 - 36.696,36

Ausstehende Aktien 29.825 29.825
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